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Die Förderung von Jugendmigrationsdiensten

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Über 470 Jugendmigrationsdienste (JMD) bundesweit begleiten junge Men-
schen mit Migrationshintergrund im Alter von zwölf bis 27 Jahren mittels in-
dividueller Angebote und professioneller Beratung bei ihrem schulischen, be-
ruflichen und sozialen Integrationsprozess in Deutschland. Individuelle Unter-
stützung, Gruppen- und Bildungsangebote sowie eine intensive Vernetzung 
mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Integrationskursträgern und anderen Ein-
richtungen der Jugendhilfe zählen zu den wesentlichen Aufgaben der JMD 
(https://www.jugendmigrationsdienste.de/alles-ueber-die-jmds-in-deutschl
and/).

Die JMDs erfüllen nach Auffassung der Fragestellerinnen und Fragesteller ei-
ne essenzielle Aufgabe bei der Integration insbesondere auch unbegleiteter 
minderjähriger Schutzsuchender. Das Modellprojekt „jmd2start – Begleitung 
für junge Flüchtlinge im Jugendmigrationsdienst“ wurde 2015 auf den Weg 
gebracht und endete 2017. Es richtete sich an bundesweit 24 Modellstandorten 
explizit an Flüchtlinge, die entweder eine Duldung hatten oder sich im Asyl-
verfahren befanden und damit noch keine sichere Aufenthaltsperspektive hat-
ten (https://www.jmd2start.de/fileadmin/jmd2start/jmd2start/content/Dokume
nte/2016-06-13_jmd2start_Info.pdf).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
In den Jugendmigrationsdiensten (JMD) werden junge Menschen unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus betreut, die sich rechtmäßig oder aufgrund einer auslän-
derrechtlichen Duldung in Deutschland aufhalten.
Die Bundesregierung stellt zur rechtlichen Einordnung des Begriffs „Flücht-
ling“ klar, dass es sich dabei um Personen handelt, denen bereits ein Schutzsta-
tus zuerkannt wurde und die insoweit in aller Regel einen Anspruch auf eine 
Aufenthaltserlaubnis haben. Das geltende Recht sieht die Bezeichnung „Ge-
flüchtete“ für Personen ohne Flüchtlingsanerkennung nicht vor.
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1. Wie schätzt die Bundesregierung die Möglichkeiten der Jugendmigrations-
dienste (JMD) ein, zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von 
Geflüchteten beizutragen, und welche Konsequenzen zieht sie daraus?

Die JMD (für junge Menschen von 12 bis 27 Jahren) sind mit der Migrations-
beratung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer (MBE, für Personen 
über 27 Jahre) das zentrale Migrationsberatungsangebot des Bundes. In den Be-
ratungsstellen erhalten Migrantinnen und Migranten deutschlandweit vorwie-
gend individuelle Beratung (ggf. auch online) zu ihren Fragen und Problemen 
und – bei entsprechender Notwendigkeit – längerfristige Begleitung im Case 
Management. Weitere Aufgaben sind Gruppen- und Bildungsangebote sowie 
eine intensive Netzwerkarbeit, z. B. mit Integrationskursträgern, Schulen, (Aus-
bildungs-)Betrieben, Arbeitsmarktpartnern, dem Quartiersmanagement und ins-
besondere kommunalen Behörden.
Die JMD setzen gleichzeitig Impulse für interkulturelle Begegnungen junger 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und tragen damit zum Zusam-
menleben und Zusammenwachsen im Gemeinwesen bei. Die Begleitung in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch die Migrationsberatungsangebote unter-
stützt die Eigeninitiative und wirkt einer möglichen Abhängigkeit von staatli-
chen Transferleistungen entgegen. Die Einrichtungen sind wichtige Stützpfeiler 
der Integrationspolitik der Bundesregierung und tragen zur Verbesserung der 
gesellschaftlichen Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund bei. 
Daher ist das Budget für die JMD in den letzten Jahren sukzessive aufgestockt 
worden.

2. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung darüber vor, welcher 
Anteil von jungen Schutzsuchenden (Minderjährige und junge Erwachse-
ne) von den Angeboten der Jugendmigrationsdienste erreicht wird (bitte 
möglichst differenziert nach Beratung und Case Management angeben), 
und inwiefern betrachtet sie die aktuellen Kapazitäten der JMDs als aus-
reichend?

2019 wurden insgesamt 118.592 junge Menschen in den 477 JMD begleitet, da-
von entfallen 67.276 auf Beratung und 51.316 auf das Case Management. Auf-
grund der besonderen Bedeutung des Programms hat die Bundesregierung zu-
nächst das Budget des Sonderprojekts für Flüchtlinge „jmd2start“ über sieben 
Mio. Euro ab 2018 verstetigt und die Förderung für 2020 noch einmal um acht 
Mio. Euro auf insgesamt über 60 Mio. Euro erhöht.
Die Anzahl der jungen Menschen, die in den ersten zwei Jahren nach Einreise 
Unterstützung bei den Beratungseinrichtungen suchten, betrug 2019 knapp 
54 Prozent (63.976). Eine weitere nach Aufenthaltsstatus differenzierte Daten-
erhebung erfolgt nicht.
Mit der Mittelaufstockung für 2020, die auch in den kommenden Jahren fortge-
schrieben wird, sind die Jugendmigrationsdienste unter der Voraussetzung 
gleichbleibender Fallzahlen auskömmlich finanziert.

3. Inwiefern wurde das Modellprogramm „jmd2start“ evaluiert, was sind die 
Grundaussagen des Evaluationsberichtes, und welche Konsequenzen zieht 
die Bundesregierung aus der Evaluierung (bitte den Evaluierungsbericht 
ggf. beifügen)?

„Jmd2start“ wurde als Modellvorhaben für junge Flüchtlinge aufgrund des ho-
hen Flüchtlingszuzugs im Herbst 2015 an 24 JMD Standorten initiiert. Die Er-
folgskontrolle wurde über Standorttreffen und das interne Monitoring sicherge-
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stellt. Eine Handreichung für die Praxis mit Daten und Fakten zum Modellvor-
haben und Tipps für die Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen steht unter 
dem Link: https://www.jmd2star t .de/ f i leadmin/ jmd2star t / jmd2start/
content/Dokumente/jmd2start-Handreichung_Teilhabe_schaffen.pdf zum 
Download zur Verfügung.

4. Hält die Bundesregierung eine Überführung des „jmd2start“-Programms 
in die Regelförderung für sinnvoll und geeignet, die Integrationschancen 
junger Flüchtlinge zu verbessern, und falls nein, warum nicht?

Da die Resonanz des Modellvorhabens in der Praxis groß war und die Einrich-
tungen einen hohen Zulauf verzeichneten, ist das Vorhaben noch vor Ablauf der 
Modellphase am 31. Dezember 2017 bereits zu Beginn des Jahres 2017 in die 
Regelförderung überführt worden. Seitdem gehören alle jungen Menschen, die 
sich – unabhängig vom Aufenthaltsstatus – rechtmäßig oder aufgrund einer 
ausländerrechtlichen Duldung in Deutschland aufhalten, zur Zielgruppe der 
JMD. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

5. Welche weiteren Programme fördert die Bundesregierung zur Unterstüt-
zung von minderjährigen und heranwachsenden Schutzsuchenden ohne 
gesicherte Bleibeperspektive, und inwiefern sieht die Bundesregierung 
Bedarf, diese Förderung auszuweiten, und falls nein warum nicht?

Über das JMD Bundesprogramm auf der Grundlage von § 45 Aufenthaltsgesetz 
hinaus fördert die Bundesregierung verschiedene befristete Projekte, an denen 
auch junge Flüchtlinge teilnehmen können (https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/PDF-Publikationen/massnahmen-der-bundesregierung-fuer-spr
achfoerderung-und-integration-von-fluechtlingen.pdf?__blob=publicationFile
&v=2).
Zudem partizipieren sie als Teilgruppe von den vielfältigen Angeboten des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes, ohne dass nach gesichertem oder ungesi-
chertem Aufenthalt unterschieden wird. Ein Bedarf nach Ausweitung wird 
nicht gesehen. Die primäre Zuständigkeit für diesen Personenkreis liegt nach 
der Kompetenzordnung des Grundgesetzes bei den Kommunen.

6. Welche näheren statistischen Angaben zum Aufenthaltsstatus und zur Auf-
enthaltsdauer von geflüchteten Jugendlichen in Deutschland noch ohne 
gesicherten Aufenthaltsstatus (ohne Anerkennung eines internationalen 
oder nationalen Schutzstatus) kann die Bundesregierung machen, insbe-
sondere dazu, wie viele Geflüchtete zwischen zwölf und 15 Jahren, 16 und 
17 Jahren, 18 und 20 Jahren bzw. 21 und 27 Jahren lebten mit welchem 
Aufenthaltsstatus (insbesondere: Aufenthaltsgestattung, Duldung – bitte 
nach Duldungsgründen differenzieren –, humanitäre Aufenthaltserlaubnis, 
insbesondere: § 23a, § 25 Absatz 5, § 25a, § 25b des Aufenthaltsgesetzes 
– AufenthG) seit wie vielen Jahren (bitte auch differenzieren: seit mindes-
tens zwei, vier, sechs, acht Jahren) in Deutschland (bitte zusätzlich nach 
Bundesländern differenzieren)?

Die Angaben ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) zum Stichtag 
30. Juni 2020 können der Anlage entnommen werden. Es wurden alle Personen 
zwischen 12 und 27 Jahren berücksichtigt (insgesamt 180.044), die zum Stich-
tag der AZR-Auswertung eine Duldung (75.064), eine Aufenthaltsgestattung 
(81.602) oder eine der in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Aufent-
haltserlaubnisse (23.378) besaßen. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung ver-
wiesen.
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